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Entscheidungsdatum: 23.10.2017

Rechtskraft: rechtskräftig 

Tatbestand:

Die Klägerin und Berufungsbeklagte begehrt die Erstattung der Kosten für die

Leihgebühr und des Kaufpreises für eine Orthese "Walk Aide" in Höhe von

4.790,39 EUR.

Die 1963 geborene Klägerin beantragte am 22. Dezember 2014 unter Vorlage

eines Kostenvoranschlags der Orthopädie-Technik K. GmbH vom 17. Dezember

2014 die Übernahme bzw. Erstattung der Kosten für die Miete eines Hilfsmittels

"Walk Aide" - einer Fußheberorthese der Firma P. - in Höhe von 855,48 EUR

durch die Beklagte. Es handelt sich um das Gerät Walk Aide WA-5000. Dem lag

eine Verordnung des I. Klinikums vom 11. Dezember 2014 für vier Wochen mit

der Diagnose "Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf" zugrunde.

Die Beklagte hatte eine Fußheberorthese (Unterschenkelorthese in C-Faser-

Technik) bereits am 8. April 2013 gemäß Verordnung des Prof. Dr. Dr. F. vom 4.

April 2013 genehmigt, nachdem die vorhandene Unterschenkelorthese schwer

beschädigt war.

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) in Bayern kam in

einer Stellungnahme vom 14. Januar 2015 zu dem Ergebnis, dass das beantragte

Gerät nicht im Hilfsmittelverzeichnis der Gesetzlichen Krankenversicherung

(GKV) aufgeführt sei. Allein die gemäß vorliegender Verordnung angegebene

Diagnose begründe nicht die Versorgung, insbesondere unter Berücksichtigung

bereits stattgehabter zeitnaher Vorversorgung. Ergänzende Einzelangaben

seien erforderlich.

Die Beklagte lehnte daraufhin mit Bescheid vom 19. Januar 2015 die

Kostenübernahme ab.

Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens brachte die Klägerin vor, sie sei

dringend auf eine neue Versorgung angewiesen, nachdem die bisher benutzte

C-Faser-Orthese gebrochen sei. Bei der Myoorthese Walk Aide handele es sich

um ein Gerät zur funktionellen Elektrostimulation, das den Fußhebernerv

stimuliere, um Gangstörungen auszugleichen. Dadurch werde das Gangbild

deutlich verbessert und die bei ihr sehr ausgeprägte Fußheberschwäche links

optimal versorgt. Gefährliche Sturz- und Stolperfälle könnten verringert oder

sogar vermieden werden.

Die Beklagte holte eine nochmalige Stellungnahme des MDK vom 24. Februar

2015 ein; der MDK wies erneut auf das Erfordernis einer entsprechenden

Begründung hin, insbesondere auch zur medizinischen Zweckmäßigkeit der

Neuversorgung.
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Die Klägerin reichte eine weitere ärztliche Verordnung vom 12. März 2015 für

die Versorgung mit der Myoorthese Walk Aide mit Zubehör und einen

Kostenvoranschlag hierfür in Höhe von 5.325,93 EUR nach, ferner zwei

Rechnungen vom 10. Februar 2015 in Höhe von 478,00 Euro und vom 12. März

2015 in Höhe von 4.312,39 EUR (Kaufpreis für Walk Aide sowie bereits bezahlte

Mietpauschale für den Zeitraum vom 6. Februar bis 5. März 2015 in Höhe von

478,00 EUR).

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 14. Januar

2016 zurück. Der MDK habe festgestellt, dass eine Neuversorgung aus

sozialmedizinischer Sicht nicht notwendig sei.

Mit der Klage zum Sozialgericht München hat die Klägerin einen Anspruch auf

Kosten-erstattung für die Leihgebühr und den Kaufpreis geltend gemacht. Die

bisherige C-Faser-Orthese sei nach 1,5 Jahren gebrochen und habe nicht mehr

repariert werden können. Die Voraussetzungen des § 13 Abs. 3 des Fünften

Buchs Sozialgesetzbuch (SGB V) lägen vor. Durch die funktionelle

Elektrostimulation mit der Orthese Walk Aide werde ein besseres und

stabileres Gehvermögen erreicht. Nach der Rechtsprechung des

Bundessozialgerichts (BSG) bestehe im Bereich des unmittelbaren

Behinderungsausgleiches Anspruch auf möglichst weitgehenden Ausgleich des

Funktionsde�zites unter Berücksichtigung des aktuellen Standes des

medizinischen Fortschrittes. Die Versorgung sei auch nicht unwirtschaftlich, da

eine Neuversorgung notwendig gewesen sei. In dem beigefügten Attest vom

24. März 2016 hat der Chefarzt der Klinik für Neurologie des I.-Klinikums, Prof.

Dr. M., bescheinigt, dass durch den Einsatz des Walk Aide-Systems bei der

Klägerin ein physiologischeres Gangbild linksseitig ermöglicht werde mit einer

deutlich verlängerten Gehstrecke. Die Fußheberschwäche beruhe auf einer

primär chronisch progredienten Multiplen Sklerose, die seit 1997 bekannt sei,

ohne dass es relevante Therapieoptionen gebe. In einem weiteren Attest vom

17. Mai 2016 hat Dr. S. bestätigt, dass die bisherige Versorgung aufgrund einer

Verschlechterung der Fußheberschwäche nicht mehr ausreichend gewesen sei.

Aufgrund der langen Tragedauer von 10 bis 12 Stunden täglich sei die bisherige

Versorgung wegen der hohen Beanspruchung bereits nach knapp zwei Jahren

gebrochen und nicht mehr reparierbar. Mit Schreiben vom 17. Mai 2016

bescheinigte die Orthopädietechnik K. GmbH, eine Reparatur der im April 2013

angefertigten und im Jahr 2015 gebrochenen Orthese sei nicht möglich

gewesen, da diese zwischen Knöchelgelenk und Fußsohle gebrochen sei.

Die Beklagte hat die Ansicht vertreten, dass ein Austausch der bisherigen

Orthese ausreichend und bei Weitem kostengünstiger sei.

Das Sozialgericht hat ein Gutachten des Arztes für Sozialmedizin Dr. H. vom 9.

Juli 2016 eingeholt, der nach ambulanter Untersuchung der Klägerin zu dem

Ergebnis gelangt ist, dass die Versorgung der Klägerin mit dem

Fußhebersystem Walk Aide zum unmittelbaren Ausgleich einer Körperfunktion
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als Hilfsmittel nach § 33 SGB V notwendig sei. Bei dieser Orthese handele es

sich um eine Beinmanschette mit Neurostimulator mit integriertem

Gangsensor. Mittels des Gangsensors (Gyrosensor) werde festgestellt, wenn

der Fuß vom Boden abgehoben werde und die Schwungphase eintrete;

zeitgesteuert werde dann ein Stromimpuls abgegeben, der über die

Kontakt�ächen den Nervus peronaeus stimulieren solle und so zu einem

Anheben des Vorderfuß führe. Nach einer einstellbaren Zeitspanne werde die

Nervenstimulation beendet und der Vorderfuß falle in seine passive Stellung

zurück. Durch diese Stimulation werde der linke Fuß im Sprunggelenk

angehoben und ein physiologischeres Gangbild erreicht. Beim Beugen des

linken Kniegelenkes registriere der im Gerät enthaltene Bewegungssensor

gangphasenabhängig, ob ein Elektroimpuls abgegeben werden solle. Sofern

dies der Fall sei, kontrahiere die Muskulatur daraufhin und der Fuß werde in der

Schwungphase angehoben. Dadurch werde ein Hängenbleiben der Fußspitze

beim Gehen und Treppensteigen verhindert bzw. vermindert; die

Geschwindigkeit beim Gehen erhöhe sich und die Sicherheit beim Gehen werde

verbessert, da das Sturzrisiko durch ein Hängenbleiben an Bodenunebenheiten

vermindert werde. Diese Versorgung sei auch nicht unwirtschaftlich, da eine

Carbonschiene bei einem Preis von 1.000.- EUR nur etwa ein Jahr halte und der

Nervenstimulator mit fünf Jahren Lebensdauer veranschlagt werde bei einem

Preis von unter 5.000.- EUR. Das beantragte Fußhebersystem sei zum

unmittelbaren Ausgleich einer Körperfunktion als Hilfsmittel nach § 33 SGB V

zu empfehlen.

Die Beklagte hat eingewandt, die Versorgung mit einem Fußhebersystem Walk

Aide könne nicht als Leistung der GKV beansprucht werden, da hierfür eine

positive Bewertung durch den Gemeinsamen Bundessausschuss (G-BA)

erforderlich sei, die bisher nicht vorliege. Diese Notwendigkeit ergebe sich aus

der Rechtsprechung des BSG im Urteil vom 8. Juli 2015, Az.: B 3 KR 5/14 R, der

zufolge eine Bewertung durch den G-BA zu erfolgen habe, wenn das Hilfsmittel

wie im vorliegenden Fall untrennbar mit einer speziellen Behandlungsmethode

verbunden sei. Mit der Methode der dauerhaften funkgesteuerten

Elektrostimulation seien auch gesundheitliche Risiken verbunden und die

Versorgung durch den Orthopädiemechaniker erfordere den Erwerb eines

Zerti�kates vom Hersteller. Eine Bewertung durch den G-BA sei angesichts

dessen unerlässlich.

Dr. H. hat in einer ergänzenden Stellungnahme vom 22. August 2016 an seinem

Gutachtensergebnis festgehalten. Das Hilfsmittel Walk Aide sei ein technisch

weiterentwickeltes Hilfsmittel, das dem unmittelbaren Behinderungsausgleich

diene. Es handele sich nicht um eine neue Untersuchungs- und

Behandlungsmethode. Im Vergleich zu einer Peronaeusorthese stelle ein

Nerven- und Muskelstimulator ein fortschrittlicheres, technisch

weiterentwickeltes Hilfsmittel dar. Dieses könne nicht mit der Begründung

abgelehnt werden, der bisher erreichte Versorgungsstandard sei ausreichend,

solange ein Ausgleich der Behinderung nicht vollständig im Sinne des
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Gleichziehens mit einem nicht behinderten Menschen erreicht sei. Das

Hilfsmittelverzeichnis sei nach der Rechtsprechung nur eine Auslegungshilfe.

Neurostimulatoren zum Behinderungsausgleich seien im Hilfsmittelverzeichnis

mit der Hilfsmittelnummer 09.37.04.1.x aufgeführt, jedoch ohne ein gelistetes

Einzelprodukt. Es sei vom G-BA kein Ausschluss von sensorgesteuerten

Stimulationsgeräten zum Behinderungsausgleich erfolgt, vielmehr seien

lediglich keine einzelnen Geräte im Hilfsmittelkatalog gelistet. Grundsätzlich

seien aber sensorgesteuerte Stimulationsgeräte vom G-BA als geeignet

bewertet, da anderweitig die Aufnahme dieses Unterpunktes ins

Hilfsmittelverzeichnis nicht plausibel erklärbar wäre.

Die Beklagte hat nochmals auf die Rechtsprechung des BSG verwiesen,

insbesondere zum Glukosemessgerät; hierdurch ergebe sich die Notwendigkeit

der Bewertung des Fußhebersystems durch den G-BA als neue

Behandlungsmethode.

Das Sozialgericht hat mit Urteil vom 23. März 2017 die Beklagte unter

Aufhebung des Bescheides vom 19. Januar 2015 in Gestalt des

Widerspruchsbescheides vom 14. Januar 2016 verurteilt, der Klägerin die

Leihgebühr und den Kaufpreis für die Orthese Walk Aide zu erstatten. Es

handele sich bei der Myoorthese Walk Aide um ein für die Klägerin

notwendiges Hilfsmittel nach § 33 Abs. 1 Satz 1 SGB V. Das Sozialgericht hat

sich hierbei auf die gutachterlichen Ausführungen des Dr. H. gestützt. Die von

der Klägerin selbstbescha�te Orthese Walk Aide diene dem Ausgleich der

Fußheberschwäche links der Klägerin, die eine Behinderung darstelle. Walk

Aide gehöre zu den Hilfsmitteln, die einen unmittelbaren

Behinderungsausgleich bewirkten. In diesem Bereich gelte nach ständiger

Rechtsprechung des BSG das Gebot eines möglichst weitgehenden Ausgleichs

des Funktionsde�zites unter Berücksichtigung des aktuellen Stands des

medizinisch-technischen Fortschrittes. Der Indikationszweck des

Fußhebersystems Walk Aide liege nach den überzeugenden Feststellungen des

medizinischen Sachverständigen nicht darin, eine Erkrankung zu therapieren,

sondern im Ausgleich der Gehbehinderung der Klägerin. Dass die Orthese

Walk Aide selbst eine neue Behandlungsmethode darstelle, tre�e im Hinblick

darauf nicht zu.

Die Leistungsp�icht der Beklagten entfalle auch nicht nach der Rechtsprechung

des BSG im Urteil vom 8. Juli 2015 (BSG, Az.: B 3 KR 5/14 R). Sofern ein

Hilfsmittel den Erfolg einer Krankenbehandlung im Sinne von § 33 Abs. 1 Satz 1

1. Alternative SGB V sichern solle und dabei in einem untrennbaren

Zusammenhang mit einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode im

Sinne von § 135 Abs. 1 Satz 1 SGB V eingesetzt werde, sei dem BSG zufolge

Voraussetzung für einen Anspruch des Versicherten nach § 33 Abs. 1 Satz 1 1.

Alternative SGB V, dass die neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode

durch den G-BA anerkannt worden sei. Die Voraussetzungen dieser

Rechtsprechung lägen jedoch im vorliegenden Fall nicht vor. Weder diene die
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Orthese Walk Aide der Sicherung des Erfolges einer Krankenbehandlung noch

sei nach den Äußerungen des Dr. H. ein untrennbarer Zusammenhang mit einer

neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode gegeben. Dies habe Prof. Dr.

M. in seinem Attest vom 24. März 2016 bestätigt, in dem er ausgeführt habe, für

die Erkrankung der Klägerin gebe es keine relevanten Therapieoptionen. Auch

dass Walk Aide bisher nicht im Hilfsmittelverzeichnis aufgeführt sei, stehe dem

Leistungsanspruch der Klägerin nicht entgegen. Schließlich hat die Kammer

keine Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot

geäußert.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte (fristgerecht) Berufung eingelegt und im

Wesentlichen erneut dargelegt, dass es sich bei diesem Gerät um ein

Hilfsmittel im Rahmen einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode

im Sinne des § 135 SGB V handele, wofür eine positive Empfehlung des G-BA

notwendig sei. Diese liege nicht vor. Dürfe eine neue Untersuchungs- und

Behandlungsmethode mangels positiver Empfehlung des G-BA nicht als

vertragsärztliche Leistung zu Lasten der Krankenkasse erbracht werden, könne

durch § 33 Abs. 1 S. 1, 1. Alt. SGB V kein Anspruch des Versicherten auf das

untrennbar mit dieser Behandlung verbundene Hilfsmittel begründet werden.

Sie hat nochmals auf die Entscheidung des BSG vom 8. Juli 2015 (a.a.O.)

hingewiesen. Der Behinderungsausgleich nach § 33 Abs. 1 S. 1, 2. Alt. SGB V

habe im Gegensatz zur Sicherung des Erfolgs der Krankenbehandlung nach der

Rechtsprechung des BSG zwei Zielrichtungen: Im Vordergrund stehe der

unmittelbare Behinderungsausgleich, wobei das Gebot eines möglichst

weitgehenden Ausgleichs des Funktionsde�zits unter Berücksichtigung des

aktuellen Stands des medizinischen und technischen Fortschritts gelte. Würden

lediglich direkte und indirekte Folgen der Behinderung ausgeglichen, liege ein

sog. mittelbarer Behinderungsausgleich vor. Aufgabe der GKV sei hier die

medizinische Rehabilitation. Das streitige Hilfsmittel verfüge gemäß dem

Benutzerhandbuch sowohl über eine Komponente des Behinderungsausgleichs

(Ermöglichung eines sicheren bzw. einfacheren Gehens), es diene aber auch zur

Sicherung des Erfolgs der Krankenbehandlung (wenn sich das

Neurostimulationsgerät während des Sitzens im Übungsmodus be�nde). Die

durch das Gerät generierte dauerhafte funk-frequenzgesteuerte

Neurostimulation der Fußhebermuskulatur, die auch mit Risiken bzw.

Unabwägbarkeiten verbunden sei (siehe auch Hinweise im Handbuch), stelle

somit eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode im Sinne von § 135

Abs. 1 SGB V dar.

Es bestehe für die permanente, auch 24 Stunden pro Tag einsetzbare,

elektrische Stimulation von Muskelgruppen auch keine entsprechende

Abrechnungszi�er im EBM-Ä, insbesondere sei die EBM-Zi�er 02512 nicht

anwendbar. Eine entsprechende Behandlung würde durch einen Arzt oder

einen fachlich geschulten Therapeuten erfolgen. Das Fußhebersystem sei aber

über Sanitätshäuser in Deutschland frei verkäu�ich und könne von jedermann

ohne jede medizinische Einweisung und Kontrolle eingesetzt werden;
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 Kostenübernahme für Fahrten zu Kontrolluntersuchungen

Reizparameter würden nicht medizinisch begründet festgelegt. Schließlich hat

die Beklagte unter Bezugnahme auf die Stellungnahmen des MDK auf eine

Unterschenkelprothese in Carbontechnik bzw. eine adäquate Versorgung durch

die im Bereich der Produktgruppe unter 23.03.02. 6 � gelisteten

Fußheberorthosen verwiesen. Es sei nicht schlüssig dargelegt, dass das

begehrte Fußhebersystem demgegenüber wesentliche Gebrauchsvorteile zum

Ausgleich der Behinderung beim Gehen biete.

Die Klägerin hat demgegenüber die Ansicht vertreten, dass das Hilfsmittel in

erster Linie einen unmittelbaren Behinderungsausgleich bewirke und nicht der

Sicherung des Erfolgs der Krankenbehandlung diene. Dies habe auch der

Sachverständige Dr. H. bestätigt. Eine fehlende positive Empfehlung des G-BA

stehe deshalb ebensowenig einem Leistungsanspruch entgegen wie die

Nichtau�ührung im Hilfsmittelverzeichnis.

Der Senat hat auf eine Entscheidung des Hessischen Landessozialgerichts

(LSG) vom 14. April 2015 (Az.: L 1 KR 277/13 - juris) sowie die Entscheidung des

BSG vom 30. Juli 2015 (B 3 KR 39/15 B) hingewiesen. Ferner hat der Senat

zuletzt noch auf die Entscheidungen des Hessisches LSG vom 23. Februar 2017

(Az.: L 8 KR 372/16 - juris) und des Bundesgerichtshofs (BGH, Beschl. vom 5. Juli

2017, Az.: IV ZR 116/15 - juris) sowie die Homepage der Techniker Krankenkasse

(TKK) zur Kostenübernahme für Elektrostimulationsgeräte (Stand: 21. April 2017)

hingewiesen.

In der mündlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2017 hat die Klägerin die

Funktion des Gerätes vorgeführt. Sie hat versichert, dass sie bei ihrem

Krankheitsbild einen Übungsmodus nicht sinnvollerweise nutzen könne. Sie

bediene nur nach dem Anlegen einen Knopf, um festzustellen, ob das Gerät

funktioniere. Auf die Niederschrift der Sitzung wird verwiesen.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts München vom 23. März 2017 aufzuheben und die

Klage gegen den Bescheid vom 19. Januar 2015 in der Gestalt des

Widerspruchsbescheides vom 14. Januar 2016 abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Im Übrigen wird auf den Inhalt der Akte der Beklagten sowie der Klage- und

Berufungsakte verwiesen.
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https://sozialversicherung-kompetent.de/urteile/gesetzliche-rentenversicherung/644-rente-wegen-verminderter-erwerbsfaehigkeit.html
https://sozialversicherung-kompetent.de/urteile/soziale-pflegeversicherung/310-pflegegeld-puenktliche-zahlung.html
https://sozialversicherung-kompetent.de/urteile/gesetzliche-rentenversicherung/411-rente-wegen-erwerbsminderung.html
https://sozialversicherung-kompetent.de/urteile/gesetzliche-unfallversicherung/515-kniegelenksarthrose-als-berufskrankheit.html
https://sozialversicherung-kompetent.de/pflegeversicherung/versicherungsrecht/1047-beitragssatz-pflegeversicherung-2021.html
https://sozialversicherung-kompetent.de/urteile/gesetzliche-rentenversicherung/1035-altersrente-fuer-besonders-langjaehrig-versicherte-betriebsbedingte-kuendigung.html


Altersrente für besonders langjährig Versicherte |

Transfergesellschaft



Sterbegeldversicherung: Sinnvoll oder nicht?

Renten wegen Todes

Meist gelesen

Krankengeld-Berechnung

Rente wegen voller Erwerbsminderung

Altersrente für besonders langjährig Versicherte

Beitragssatz P�egeversicherung 2019

Fahrkosten

Rentenversicherung

Gesetzliche Rentenversicherung
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https://sozialversicherung-kompetent.de/urteile/gesetzliche-rentenversicherung/1033-altersrente-fuer-besonders-langjaehrig-versicherte-transfergesellschaft.html
https://sozialversicherung-kompetent.de/sozialversicherung/allgemeines/1025-sterbegeldversicherung-sinnvoll-oder-nicht.html
https://sozialversicherung-kompetent.de/unfallversicherung-leistungsrecht/1021-renten-wegen-todes.html
https://sozialversicherung-kompetent.de/krankenversicherung/leistungsrecht/422-krankengeld-berechnung.html
https://sozialversicherung-kompetent.de/rentenversicherung/leistungsrecht/156-rente-wegen-voller-erwerbsminderung.html
https://sozialversicherung-kompetent.de/rentenversicherung/leistungsrecht/249-altersrente-fuer-besonders-langjaehrig-versicherte.html
https://sozialversicherung-kompetent.de/pflegeversicherung/versicherungsrecht/866-beitragssatz-pflegeversicherung-2019.html
https://sozialversicherung-kompetent.de/krankenversicherung/leistungsrecht/434-fahrkosten.html
https://sozialversicherung-kompetent.de/rentenversicherung.html
https://sozialversicherung-kompetent.de/krankenversicherung.html


Krankenversicherung

Gesetzliche Krankenversicherung

P�egeversicherung

Gesetzliche P�egeversicherung

Unfallversicherung

Gesetzliche Unfallversicherung
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